
EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft
Die EnBW ODR ändert zum 1. November 2022 
Ihre Verbrauchspreise für die ODR-Erdgas-
lieferung (Grundversorgung). Aufgrund fehlender 
bzw. deutlich gedrosselter Gaslieferungen aus 
Russland ist die Lage auf dem Energiemarkt seit 
mehreren Monaten dramatisch angespannt. Mit 
der Gasbeschaffungsumlage und der Gasspeicher-
umlage hat die Bundesregierung daher zum  
1. Oktober 2022 zwei neue Umlagen beschlossen, 
die die zentralen Marktakteure stabilisieren und 

die Versorgungssicherheit garantieren sollen. 
Diese Maßnahmen machen es für die EnBW ODR 
notwendig, die Erdgaspreise entsprechend der 
Gasspeicherumlage (§ 35e EnWG) in Höhe von 
0,059 Cent/kWh netto sowie der Gasbeschaffungs-
umlage (§26 EnSiG) in Höhe von 2,419 Cent/kWh 
netto anzuheben. Darüber hinaus führen die  
weiterhin stark anwachsenden Beschaffungs-
kosten sowie steigende Netzentgelte zu einem 
insgesamt höheren Preisniveau.

Preisübersicht ODR-Erdgaslieferung (Grundversorgung), gültig ab 1. November 2022
Für alle Bedarfs-
arten mit jährlicher 
Messung und 
Abrechnung
(Werte sind gerundet)

1. Verbrauchsstufe
bis 10.000 kWh/a

2. Verbrauchsstufe
von 10.001 bis
50.000 kWh/a    

3. Verbrauchsstufe
von 50.001 bis
100.000 kWh/a

4. Verbrauchsstufe
ab 100.001 kWh/a

Arbeitspreis
Cent/kWh
brutto* (netto)** 22,60 (18,44) 21,60 (17,60) 21,46 (17,48) 21,38 (17,42)
Grundpreis
Euro/Monat
brutto*** (netto) 5,68 (4,77) 14,01 (11,77) 19,96 (16,77) 25,91 (21,77)   

*    Die Bruttopreise (inkl. Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19 %, Erdgassteuer netto 0,550 Cent/kWh) sind gerundet.
**  Ohne Umsatz- und Erdgassteuer
***   Die Bruttopreise (inkl. Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19 %) sind gerundet. 
  Preisstand: 1. November 2022

„Gemäß dem Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007) 
wird die Erdgassteuer in der jeweiligen gesetzlich festgelegten Höhe berechnet, die seit 
dem 1. Januar 2003 (Regelsteuersatz) 0,550 Cent/kWh netto beträgt.

Im Preis sind gemäß „Brennstoffemissionshandelsgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I
S. 2728)“ die Kosten für den Erwerb von Emissionszertifikaten (CO2-Preis) in der
jeweiligen gesetzlich festgelegten Höhe von derzeit 0,546 Cent/kWh netto enthalten.

Haben Sie noch Fragen? Oder wünschen Sie weitergehende Informationen?
Unter der Service-Nummer 0800 3629-637 freuen sich unsere Mitarbeiter im  
Kundenservice auf Ihren Anruf. Für Sie natürlich kostenfrei.  
Oder Sie besuchen uns im Internet unter www.odr.de.
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Sofern die Bundesregierung eine Absenkung der Umsatzsteuer auf 7 % beschließt, 
werden wir dies vollständig auf Ihrer Jahresrechnung berücksichtigen. Sie müssen 
nichts tun.

Es gilt die „Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Grundversorgung von 
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung 
mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gas- 
grundversorgungsverordnung – GasGVV)“ 
vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391, 
2396). Gemäß § 5 Absatz 3 GasGVV steht 
Ihnen im Falle einer Preisänderung das 
Recht zu, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Preisänderung zu 
kündigen. Preisänderungen werden 
gegenüber demjenigen Kunden nicht wirk-
sam, der bei einer Kündigung des Vertrags 
die Einleitung eines Wechsels des Versor-
gers durch entsprechenden 
Vertragsschluss innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Kündigung nachweist.

Im Entgelt sind Konzessionsabgaben, die 
gemäß der „Verordnung über Konzessions-

abgaben für Strom und Gas (Konzessions-
abgabenverordnung – KAV)“ vom 9. Januar 
1992 (BGBl. I S. 12, 407) an die von der EnBW 
ODR AG direkt versorgten Gemeinden 
gezahlt werden, enthalten. Die EnBW ODR 
ist Grundversorger in mehreren 
Konzessionsgebieten. Die Höchstbeträge 
für die Konzessionsabgabe hängen von der 
Größe der jeweiligen Gemeinde ab. In 
Gemeinden bis 25.000 Einwohner beträgt 
der Höchstbetrag 0,220 Cent/kWh, bis 
100.000 Einwohner 0,270 Cent/kWh, bis 
500.000 Einwohner 0,330 Cent/kWh und 
über 500.000 Einwohner 0,400 Cent/kWh. 
Vereinbarungen mit Gemeinden, wonach 
keine oder niedrigere Konzessionsabgaben 
zu zahlen sind, haben Vorrang. In diesem 
Fall werden die Arbeits- bzw. Verbrauchs-
preise für die Kunden der jeweiligen 
Gemeinde entsprechend herabgesetzt.

Neue Erdgaspreise ab 1. November 2022 in der Grundversorgung


